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Informationen zu den Rahmenbedingungen des 
Praktikums in Modul 3B 
1 Allgemeines 
Das Modul 3B „Management und Durchführung einer Projektarbeit“ im Studiengang B.A. 
Bildungswissenschaft an der FernUniversität in Hagen beinhaltet ein Pflichtpraktikum, das 
eng mit der theoretischen Ausbildung im Studium verknüpft ist. Ziel des Praktikums ist es, 
ein eigenständig geplantes, durchgeführtes und evaluiertes Projekt in einem fachlich affinen 
Tätigkeitsfeld umzusetzen. Das Praktikum im Modul 3B ist als praxisorientierte Vertiefung 
der im Studium erworbenen Kenntnisse konzipiert und bietet Ihnen als Studierende die 
Möglichkeit, sich mit realen Problemstellungen auseinanderzusetzen, sich beruflich zu 
orientieren und sich auf die Bachelorarbeit vorzubereiten. Die Einhaltung der formalen und 
inhaltlichen Vorgaben ist Voraussetzung für die erfolgreiche Anerkennung und spätere 
Bewertung. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praktikum werden abschließend in 
einer Hausarbeit in Form einer reflektierenden Dokumentation (RD) verschriftlicht.  

2 Umfang und Organisation 
Das Praktikum umfasst mindestens 120 Arbeitsstunden. Dies entspricht in der Regel etwa 
drei Wochen bei einer Vollzeitstelle, kann aber auch in Teilzeit und über einen längeren 
Zeitraum erfolgen. Wichtiger Bestandteil ist ein klar umrissenes Praktikumsprojekt, das 
eigenverantwortlich mit einem klar definierten Start und Endpunkt bearbeitet wird. 
Tätigkeiten, die sich aus vielen kleinen Aufgaben zusammensetzen oder Hospitationen 
gelten hierbei nicht als ausreichend. Auch bei Teamarbeit muss Ihre individuelle Leistung in 
der Anerkennung und Dokumentation klar erkennbar sein. Das Praktikum muss vor dem 
Beginn der schriftlichen Dokumentation abgeschlossen sein. 

3 Praktikumsstelle 
Das Praktikumsprojekt kann an einer regulären Praktikumsstelle oder im Rahmen einer 
beruflichen oder auch ehrenamtlichen Tätigkeit absolviert werden – vorausgesetzt, es erfüllt 
die genannten Kriterien. Auch bereits in der Vergangenheit durchgeführte Tätigkeiten (bis zu 
fünf Jahre zurückliegend) können anerkannt werden, wenn sie den Anforderungen 
entsprechen. Wichtig ist, dass das Projekt eigenständig bearbeitet wurde und eine 
Evaluation im Sinne der wissenschaftlichen Auseinandersetzung möglich ist, z. B. durch eine 
qualitative oder quantitative Datenerhebung. Individuelle 1:1-Betreuungen – etwa in der 
Einzelförderung – werden nicht anerkannt. 
Inhaltlich muss das Praktikum in einem zum Studiengang passenden Tätigkeitsfeld 
stattfinden. Dazu zählen insbesondere Tätigkeiten in der Betreuung, Beratung, Erziehung, 
Planung und Organisation, Lehre und Unterricht sowie der Forschung. Beispiele für 
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geeignete Projekte sind unter anderem die Entwicklung von Lernmaterialien, die 
Durchführung einer Bildungsbedarfsanalyse, die Planung und Evaluation einer 
Bildungsmaßnahme (Workshop, Schulung) oder eines Online-Seminars. Bei synchronen 
Bildungsmaßnahmen (Schulung, Online-Seminar etc.) muss die Durchführungszeit 
mindestens 8 Zeitstunden betragen.  

4 Anerkennung 
Für die Anerkennung des Praktikums ist eine Praktikumsbescheinigung (PraBe) sowie ein von 
Ihnen erstellter Projektverlaufsplan erforderlich.  

4.1 Praktikumsbescheinigung (PraBe) 
Die PraBe muss auf offiziellem Briefpapier der Einrichtung ausgestellt sein, eine Unterschrift 
sowie gegebenenfalls einen Stempel enthalten und Informationen zu folgenden Punkten 
enthalten: die Art der Tätigkeit bzw. des Projekts, Zeitraum und Umfang des Praktikums, 
Titel des Projekts, Angaben zur selbstständigen Durchführung und Evaluation sowie der 
Bezug zum Studiengang Bildungswissenschaft. Eine Vorlage finden Sie hier im Studienportal.  
Die Praktikumsbescheinigung ist spätestens zum Zeitpunkt der Anerkennung über die 
Moodle-Plattform des Moduls einzureichen. Zeugnisse oder andere Dokumente sind nur 
dann gültig, wenn sie alle geforderten Informationen enthalten und werden als 
Einzelfallentscheidung unsererseits geprüft. Besondere Regelungen gelten auch für 
selbstständige Tätigkeiten, die nur dann anerkannt werden, wenn die Selbstständigkeit 
nachgewiesen werden kann, z. B. durch eine Gewerbenummer oder eine eigene Website. 
Ein Praktikumsvertrag ist unserseits nicht notwendig. Falls gewünscht, können Sie aber im 
Internet nach passenden Vorlagen suchen und dabei auf die individuellen 
Rahmenbedingungen achten.  

4.2 Projektverlaufsplan  
Der Projektverlaufsplan dient dazu, den zeitlichen Ablauf der Bildungsmaßnahme zu planen 
und die einzelnen Schritte nachvollziehbar darzustellen. Beispiele hierzu sind in der Moodle-
Umgebung des Moduls vorhanden. 

5 Fragen und Beratung 
Zum Anfang des Semesters findet eine modulübergreifende Informationsveranstaltung zum 
Praktikum statt, bei der zentrale Inhalte vorgestellt und erste individuelle Fragen geklärt 
werden können. Diese wird sowohl auf der Webseite des Lehrgebiets Erwachsenen- und 
Weiterbildung als auch bei den Veranstaltungen im Studienportal bekannt gegeben.  
Einzelne Fragen, die im Zusammenhang mit dem Praktikum auftreten (z. B. zur Anerkennung 
von Berufserfahrung, zur Suche nach einem Praktikumsplatz oder zu organisatorischen 
Abläufen), werden im nachfolgenden FAQ-Teil behandelt. Weitere Fragen zum Praktikum 
sollten möglichst über das Moodle-Forum des Moduls gestellt werden, so profitieren auch 
andere Studierende von den Antworten. 
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